
IPSHEIM II!: Der Weg zum Landesheimrat 
Bayern! 

Initiative PartizipationsStrukturen in der HEIMerziehung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von IPSHEIM II! auf der Burg Hoheneck bei Ipsheim.

Nach dem großen Erfolg im Sommer 2011 ging die Initiative PartizipationsStrukturen
in der HEIMerziehung auf der Burg Hoheneck bei Ipsheim von 25. bis 27. Juli 2012 in
die zweite Runde.

20 Jungen, 24 Mädchen und 31 Fachkräfte aus insgesamt 30 verschiedenen Einrich-
tungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Bayern folgten der Einladung des
Bayerischen Landesjugendamts in die Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und ar-
beiteten mit dem Veranstaltungsteam und mehreren Referenten drei Tage intensiv
zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung war die gemeinsame Überlegung,
wie in Zukunft der Landesheimrat Bayern aufgebaut werden kann. Große Freude be-
reitete die Teilnahme von vier Mitgliedern des Landesheimrats Hessen – des derzeit
einzigen Landesheimrats in Deutschland – und eines Landesheimratsberaters, die
während der gesamten Veranstaltung mit Rat und Tat zur Seite standen. 
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In der ersten thematischen Einheit wurden Jugendliche und Fachkräfte über die Ent-
wicklungen im Landesjugendhilfeausschuss informiert:
Im März 2010 beschloss der Landesjugendhilfeausschuss die Umsetzung einer nach-
haltigen und begleitenden Struktur für die Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen in der stationären Jugendhilfe auf Landesebene. Ein beschriebenes
Beschwerdemanagement sowie regelmäßige Zusammenkünfte der Heimräte und
Heimrätinnen sollten Teile dieser Struktur sein.

Es wurde der Ad-hoc-Ausschuss „Partizipation in der stationären Jugendhilfe“ ge-
gründet, der beauftragt war, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Der Aus-
schuss entschied früh, dass in den Planungen maßgeblich auch die Kinder, Jugend-
lichen und Fachkräfte, um die es geht, beteiligt werden müssen. Dies führte zu 
IPSHEIM I! und, knapp ein Jahr später zu einem ausführlichen Konzept und weiteren
Arbeitshilfen, die im Juli 2012 vom Landesjugendhilfeausschuss beschlossen wor-
den sind. 
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Anschließend stellten sich Kevin, Melanie, Sarah und Robin vom Landesheimrat Hes-
sen vor, und informierten über ihre spannende Arbeit, ihre Erfolge und auch über die
Schwierigkeiten, mit denen sie hier und da zu kämpfen haben. Die vier Jugendlichen
wurden von Carsten Huhn, einem langjährigen Landesheimratsberater, unterstützt.
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Der Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 10.07.2012 (Zusammen-
fassung)*:
1. Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt das vorgelegte Konzept für die 
Einrichtung einer Partizipationsstruktur für junge Menschen in Einrichtungen 
der stationären Jugendhilfe in Bayern. 

2. Der Landesjugendhilfeausschuss bittet das Bayerische Sozialministerium, die 
Umsetzung des Konzepts durch eine nachhaltige Finanzierung sicher zu stellen.

3. Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt zwei Handreichungen als Grund-
lage für eine nachhaltige Struktur und Kultur der Beteiligung in Einrichtungen 
der stationären Jugendhilfe.

Das Konzept sieht folgende Schwerpunkte vor:
Im Jahr 2013 wird ein Landesheimrat Bayern gegründet. Die Vertreterinnen und
Vertreter werden aus dem Kreis der Heimräte gewählt. Die Aufgaben des Landes-
heimrats sind vor allem:
– Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche zu sein,
– Belange junger Menschen in stationären Einrichtungen zur Sprache zu bringen
und zu vertreten,

– sich für eine Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen
einzusetzen und

– den Austausch und die Kooperation beteiligter Gremien, Einrichtungen und 
Träger zu fördern.

Der Landesheimrat wird unterstützt von einer Geschäftsstelle (angesiedelt im Lan-
desjugendamt) und von drei gewählten Heimratsberatern und -beraterinnen.
Eine große jährliche Landestagung (IPSHEIM!) bietet den Ort für die Wahl des
Landesheimrats und für den Austausch der engagierten jungen Menschen und
der sie unterstützenden Fachkräfte.
Ein beratendes Fachgremium unterstützt den Landesheimrat in der Bearbeitung
von Beschwerden und bietet einen Ort für einen vertrauensvollen Dialog der Qua-
litätsentwicklung bezüglich der Thematik.
Sowohl die Jugendämter als auch die Einrichtungsträger unterstützen Beteili-
gungsprozesse vor Ort und auf Landesebene.
Der Landesheimrat wird nach drei Jahren evaluiert und ggf. konzeptionell weiter-
entwickelt.

* Den kompletten Abschlussbericht des Ad-hoc-Ausschusses und die beiden Handreichun-
gen „Die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der stationären Jugend-
hilfe in Bayern“ und „Handreichung für den Aufbau und die Verankerung institutioneller
Partizipationsmöglichkeiten und -formen in stationären Einrichtungen der Kinder und Ju-
gendhilfe“ sind unter:
http://www.blja.bayern.de/themen/erziehung/heimerziehung/index.html zu finden. 
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Der Landesheimrat Hessen unterstützt mit vielen wertvollen Tipps.

Der Landesheimrat Hessen ist ein selbstorganisiertes Gremium, das sich auf Landes-
ebene für die Wahrnehmung der Grundrechte von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in hessischen Jugendhilfeeinrichtungen einsetzt. Er besteht aus
neun gewählten und zwei berufenen Mitgliedern. Je drei der gewählten Kinder, Ju-
gendlichen oder jungen Erwachsenen kommen aus Einrichtungen der stationären
Jugendhilfe aus Nord-, Süd- und Mittelhessen. Die beiden berufenen Mitglieder be-
finden sich in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Jugendhilfe. Der Landes-
heimrat wird von zwei Fachkräften, den Landesheimratsberatern, und einer
Geschäftsstelle unterstützt.
Der Landesheimrat Hessen trifft sich alle sechs bis acht Wochen und tritt auch bei 
öffentlichen Veranstaltungen auf, wie z. B. dem Kinder- und Jugendhilfetag. Erfolge,
die die Mitglieder bereits verzeichnen können, sind eine Erhöhung des Kleidergeldes,
ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundespräsidenten sowie eine Vielzahl von Einla-
dungen zu Workshops und Veranstaltungen. Die Mitglieder des Landesheimrats Hes-
sen führten mehrere konstruktive und durchaus auch kritische Gespräche mit
hochrangigen Sozialpolitikern.
Auch für Beiträge in Fachzeitschriften wurden sie schon angefragt. Bei allen öffent-
lichkeitswirksamen Aktivitäten des Landesheimrats Hessen darf man aber nicht ver-
gessen: Ein mindestens ebenso großer Erfolg liegt in der kompetenten Beratung von
Heimrätinnen und Heimräten, die sich mit einer Vielzahl von Anliegen an den Lan-
desheimrat Hessen wenden. Eine wichtige und auch sehr anspruchsvolle Aufgabe!

Nach mehrjähriger Erfahrung der Landesheimratsvertreter aus Hessen sind für die
Tätigkeit im Landesheimrat v. a. folgende Eigenschaften bei Jugendlichen wichtig:
– Motivation / Interesse,
– Durchhaltevermögen,
– Unterstützende Bedingungen in der Einrichtung,
– Zuverlässigkeit,
– Kenntnis der Grundrechte,
– die Jugendhilfemaßnahme sollte möglichst noch mindestens ein Jahr dauern,
– Fairness / Vertrauenswürdigkeit,
– Hilfsbereitschaft.
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Kennenlernen im Sprint – das Freizeitprogramm auf der Burg Hoheneck.

Nach einem langen ersten Tag war ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an-
gesagt, damit sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser kennen lernen konn-
ten.

Am Vormittag des zweiten Tages widmeten sich die Jugendlichen und Fachkräfte in
sechs gemischten Kleingruppen dem gegenseitigen Austausch zum Thema Partizipa-
tion in der Einrichtung: „Was haben wir schon geschafft?“, „Was hat sich seit dem
letzten Jahr getan?“, „Woran arbeiten wir gerade?“, „Was kriegen wir nicht hin?“
und „Aktuelle Fragen!“.

Bei der Präsentation der Ergebnisse im Plenum wurde deutlich, dass in allen Einrich-
tungen bereits verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung und Beschwerde existie-
ren. Sie reichen von Jugendvertreterinnen und -vertretern, Jugendparlamenten,
Gruppensprechermodellen über Vertrauenserzieher, Ombudsmännern und -frauen,
regelmäßige Kontakte zu Bereichsleitungen bis hin zu Kummerkästen, Fragebogen-
aktionen und Rechtekatalogen, die allen bekannt und zugänglich sind.
In vielen Einrichtungen ist es über diese Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten
bereits gelungen, positive Veränderungen herbei zu führen. Vor allem im Bereich der
Regelfindung, -überarbeitung oder -lockerung und bei Neuanschaffungen konnte viel
bewegt werden. Grundsätzlich geben viele Jugendliche an, sich auf diesen Wegen
nun mehr sagen zu trauen und für ihre Wünsche und Bedürfnisse besser einstehen
zu können.

Schwieriger scheint es mit einer grundsätzlichen partizipativen Haltung zu sein, was
bei den Ergebnissen zur Fragestellung „Was kriegen wir nicht hin?“ deutlich wurde:
Die Jugendlichen beklagen, dass sie sich teilweise zu wenig ernst genommen fühlen
und ihnen zu wenig Zutrauen, Vertrauen, Hilfestellung und Verständnis entgegen ge-
bracht werden. Sie beanstanden eine zu geringe Orientierung der Fachkräfte an den
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und vermuten bei manchen Erziehern gar
Ignoranz. Ihnen kommt „das Ganze“ manchmal ein bißchen wie „Pseudo-Beteili-
gung“ vor. Auf der anderen Seite beklagen die Fachkräfte mangelnde Motivation,
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fehlendes Interesse und zu wenig Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme bei
vielen ihrer Jugendlichen.
An dieser Stelle wurde deutlich, dass Partizipation für beide Seiten ein Lernprozess
ist, in dessen Rahmen man sich auch immer wieder mit der Frage auseinandersetzen
muss, wo die Möglichkeiten der Beteiligung beginnen und enden.

Sowohl Jugendliche als auch Fachkräfte stellen fest, dass es wichtig ist, im Alltag
immer wieder aufeinander zuzugehen und sich auf konstruktive und manchmal auch
anstrengende Diskussionen und Aushandlungsprozesse einzulassen. IPSHEIM!
möchte an dieser Stelle einen Beitrag leisten und diesen schwierigen Prozess unter-
stützen.

Am Nachmittag wurden vier verschiedene Workshops angeboten, die sich thema-
tisch an den Wünschen und Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
IPSHEIM I! und an den Planungen für die zukünftige Entwicklung des Landesheim-
rats Bayern orientierten:
– Fragen an das Jugendamt (für Jugendliche und Fachkräfte),
– Was macht eigentlich die Heimaufsicht? (für Jugendliche und Fachkräfte),
– Der Landesheimrat Bayern – Der Landesheimrat Hessen (für Jugendliche und 
Fachkräfte),

– Die Unterstützung des Heimrats: Erfahrungen – Rollen – Perspektiven (für Fach-
kräfte).

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sollte die Möglichkeit haben, an insgesamt
drei Workshops teilzunehmen.

Workshop „Fragen ans Jugendamt“

Auf Wunsch der Jugendlichen befasste sich der Workshop, geleitet von Ulrich Loese-
witz vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, schwerpunktmäßig mit finanziel-
len Aspekten.

Ulrich Loesewitz im Workshop „Fragen an das Jugendamt“.

Berichte
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Es wurde intensiv über die Abgaben in Höhe von 75 % bei Zuverdiensten wie bspw.
Ferien- oder Nebenjobs an das örtlich zuständige Jugendamt diskutiert. Diese gesetz-
lich verankerte Regelung sorgt gerade bei Jugendlichen in der Verselbständigung
immer wieder für Schwierigkeiten, stellt doch ein Neben- oder Ferienjob neben dem
Taschengeld oft die einzige Möglichkeit dar, sich den Führerschein zu finanzieren
oder Rücklagen für eine Wohnungseinrichtung oder Mietkaution zu bilden.

Die Jugendlichen wurden darüber informiert, dass im Rahmen des § 92 Abs. 5 
SGB VIII seitens des Jugendamts im Einzelfall ein Beurteilungsspielraum besteht, der
es ermöglicht, aus pädagogischen Gründen von der Heranziehung des Einkommens
ganz oder teilweise abzusehen. In einem solchen Fall bietet sich eine entsprechende
Dokumentation im Hilfeplan an.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, im Vorfeld Kontakt mit der zuständigen Sachbear-
beitung im Jugendamt aufzunehmen, selbst Gesicht zu zeigen und den Kontakt zum
Jugendamt nicht ausschließlich über den Betreuer in der Einrichtung zu suchen. Er-
fahrungsgemäß ist es außerdem sinnvoll, sein Anliegen schriftlich an den zuständi-
gen Sachbearbeiter bzw. die Sachbearbeiterin im Jugendamt zu richten, da auf diese
Weise Verbindlichkeiten geschaffen werden.

Einen weiteren Diskussionspunkt bildete das Taschengeld, dessen Regelung sich auf
die „Bekanntmachung Barbetrag“ nach dem SGB VIII und XII des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen bezieht. Bei
den örtlichen Jugendämtern besteht diesbezüglich Spielraum im Rahmen der orts-
üblichen Kosten- und Leistungssätze.
Kritisiert wurde, dass der Sonderkostensatz in Höhe von € 770,00 jährlich für zusätzli-
che Ausgaben wie bspw. Ausflüge, Ferien- und Klassenfahrten seit Jahren nicht er-
höht und den mittlerweile stark gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht angepasst
wurde. Hier wird ein Aufgabengebiet für den zukünftigen Landesheimrat Bayern ge-
sehen, der sich für eine entsprechende Anpassung stark machen könnte. 

Schließlich bildete das Thema Hilfeplanung noch einen zentralen Baustein des Work-
shops. Diskutiert wurde das Recht der Jugendlichen zur Teilnahme am Hilfeplange-
spräch, verbunden mit dem Recht, in diesem Rahmen auch gehört zu werden und
eigene Interessen und Anliegen einbringen zu dürfen. Hier wurde darauf hingewie-
sen, dass Kinder und Jugendliche das Recht haben, sich von einer Unterstützungs-
person im Hilfeplangespräch begleiten zu lassen. 

Workshop „Was macht eigentlich die Heimaufsicht?“

Hans-Peter Hagen, Mitarbeiter der Regierung von Mittelfranken und dort zuständig
für die Heimaufsicht, stellte in seinem Workshop fest, dass die Aufgaben der Heim-
aufsicht sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Fachkräften ein mehr oder 
weniger unbekanntes Gebiet darstellen und nur wenige auf eigene Erfahrungen mit
ihrer Heimaufsicht zurück greifen können:
Die meisten haben ihre zuständige Heimaufsicht noch nie gesehen, nur vereinzelt
gab es Erfahrungen mit Heimaufsichten, die bspw. an einer Jugendratssitzung teilge-
nommen haben oder in Kontakt mit dem Heimrat getreten sind. Oft scheinen Besu-
che der Heimaufsichten vormittags stattzufinden, sodass die zuständigen Fachkräfte
die Kinder und Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Einrichtung antref-
fen.
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Hans-Peter Hagen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Fragestellung „Was macht eigentlich die
Heimaufsicht?“.

Im Großen und Ganzen wird die Heimaufsicht von den Workshopteilnehmerinnen
und -teilnehmern mit einem Besuch zur Kontrolle der Einrichtung und den Begriffen
„Eingriff“, „Ordnung“ und „Überwachung“ in Zusammenhang gebracht.
Den Fachkräften kommen Gedanken wie „Hoffentlich ist alles in Ordnung!“, „Schnell
die Akten in Ordnung bringen!“, „Die haben das Sagen!“, „Die bestimmen über die
Einrichtung!“ oder „Die Heimaufsicht hat das letzte Wort!“.

Insgesamt wurde deutlich, dass ein großer Aufklärungsbedarf zum Thema „Heimauf-
sicht“ besteht, dem im Rahmen des Workshops begegnet werden konnte:
Die Zuständigkeit der Heimaufsichten richtet sich nach den sieben Regierungsbezir-
ken Bayerns, jeder Regierungsbezirk hat somit eine eigene Heimaufsicht. Die Heim-
aufsicht ist zuständig für die Erteilung einer Betriebserlaubnis und prüft im Rahmen
dieses Verfahrens unter anderem das pädagogische Konzept der Einrichtung, die
personelle Ausstattung, die räumlichen Verhältnisse und Sicherheitsfragen. Außer-
dem thematisiert sie Partizipations- und Beschwerdemöglichkeiten der Kinder und
Jugendlichen. Das gesamte Betriebserlaubnisverfahren dient dem Schutz der Kinder
und Jugendlichen in der Einrichtung.
Als Ergebnis des Workshops ist festzuhalten, dass die Heimaufsicht ein weiterer
wichtiger Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche in der Heimerziehung sein
kann und der Kontakt zwischen Heimaufsicht und jungen Menschen deshalb ver-
stärkt werden sollte. Dies kann z. B. in Form von persönlichen Kontakten in der Ein-
richtung geschehen oder durch einen Austausch zwischen Heimrat und Heimaufsicht
in bestehenden Gremien. Grundsätzlich steht jedem einzelnen Kind oder Jugendli-
chen auch die Möglichkeit offen, sich bei Fragen oder Anliegen direkt mit seiner zu-
ständigen Heimaufsicht in Verbindung zu setzen.

Workshop „Der Landesheimrat Bayern – Der Landesheimrat Hessen“

Der Workshop „Der Landesheimrat“ wurde von Stefan Rösler und Stefanie Zeh-
Hauswald vom Bayerischen Landesjugendamt geleitet und gab einen Überblick über
die bisherigen Planungen für den Landesheimrat Bayern. Anschließend bot sich die
Möglichkeit der Diskussion und Ideensammlung, wie der Landesheimrat in Zukunft
umgesetzt werden kann. Begleitet wurde der Workshop von den Mitgliedern des
Landesheimrats Hessen, die als Ansprechpartner für vielerlei Fragen zur Verfügung 
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standen und die Runde mit ihrem Erfahrungsschatz, ihren Einschätzungen und Tipps
sehr bereicherten.

Die Idee des Landesheimrates stieß sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den
Fachkräften auf sehr positive Resonanz. Im Rahmen des Workshops wurden fol-
gende Themen angeregt diskutiert:

Pilotgruppe
Sinnvoll erscheinen drei bis vier Treffen der Pilotgruppe im Zeitraum von Herbst 
2012 bis IPSHEIM III! (Juli 2013). Im Rahmen der Treffen soll die Urwahl des Landes-
heimrats Bayern im Juli 2013 vorbereitet werden. Dazu braucht es eine Wahlord-
nung: Fragen, wer sich zur Wahl aufstellen lassen kann, wie lange eine Amtszeit sein
soll, ob eine Vertretung der einzelnen Bezirke wünschenswert oder gar zwingend er-
forderlich ist, wie groß der Landesheimrat sein soll und ob eine Vertretungsregelung
sinnvoll erscheint müssen hier diskutiert und geklärt werden.
Weitere Aufgaben der Pilotgruppe sollten die Vernetzung der Einrichtungen unterein-
ander sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die Interessensvertretung der Kin-
der und Jugendlichen sein.
Eine wertvolle Chance für die Pilotgruppe ist es, erste Erfahrungen für die Kinder-
und Jugendlichenvertretung auf Landesebene zu sammeln und diese im Rahmen
von IPSHEIM III! bereits an andere engagierte Jugendliche weitergeben zu können.

Fachkräfte
Auf die Frage „Was brauchen Fachkräfte für die Unterstützung und Beratung des
Landesheimrats?“ wurde ein Bedarf an Fortbildungen zum Thema Partizipation ge-
äußert.
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Außerdem benötigen die Fachkräfte, die sich in der Landesheimratsberatung enga-
gieren möchten, ein gewisses Maß an der so wertvollen Ressource Zeit.
Eine grundsätzliche innere Einstellung und positive Haltung zum Thema Partizipation
und das Ernstnehmen und Wertschätzen der Meinung von Kindern und Jugendli-
chen wurde als eine grundsätzliche Voraussetzung für eine Tätigkeit als Landesheim-
ratsberaterin bzw. Landesheimratsberater gesehen. Wichtig ist außerdem, dass die
Fachkraft auch andere (Leistungskräfte, Kinder und Jugendliche, Kooperationspart-
ner, Eltern usw.) von der Idee überzeugen und den Gedanken der Partizipation von
Kindern und Jugendlichen weiter vermitteln kann.

Themen für den Landesheimrat
Folgende Aufgaben und Themen wurden im Rahmen des Workshops diskutiert und
werden den Landesheimrat in Zukunft ebenfalls begleiten:
– Der Landesheimrat wird sich eine Satzung/Geschäftsordnung erarbeiten müssen. 
Dabei bietet der Landesheimrat Hessen seine Unterstützung an und stellt seine 
Satzung und Wahlordnung als Orientierungshilfe zur Verfügung.

– Die Umsetzung des Mitsprache- und Anhörungsrechts des Landesheimrats auf 
Landesebene, wie z. B. im Bayerischen Landesjugendhilfeausschuss, ist nötig. 

– Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Landesheimratsbewegung müssen 
entwickelt werden.

– Wie kann die Zusammenarbeit von (Landes-)Heimrat und Heimaufsicht gestaltet 
werden?

– Wie können wir noch besser Kinder in die zuweilen anstrengenden fachpoliti-
schen Diskussionen in der Pilotgruppe, bei IPSHEIM! und im zu gründenden Lan-
desheimrat integrieren?

Workshop „Die Unterstützung des Heimrates“ Erfahrungen – Rollen - Perspektiven

Dieses Angebot für Fachkräfte wurde
von Achim Weiss geleitet, dem Ge-
samtleiter der Evang. Kinder- und
Jugendhilfe Feldkirchen und Mit-
glied des Ad-hoc-Ausschusses „Par-
tizipation in der stationären
Jugendhilfe“. Der Workshop bot die
Gelegenheit, sich auf kollegialer
Ebene über Erfahrungen, Rollen und
Perspektiven der Heimratsarbeit aus-
zutauschen.
Es wurde deutlich, dass Beteiligung
sowohl auf Seiten der Fachkräfte als
auch bei den Kindern und Jugendli-
chen zum Teil erst erlernt werden
muss, und dass es sich dabei um
einen längerfristigen Prozess han-
delt. Bei vielen Fachkräften bestehen
Unsicherheiten und Ängste. Um
dem entgegen zu wirken, ist es wich-
tig, dass vor allem auch die Einrich-
tungsleitung hinter dem Gedanken

der Partizipation steht und gleichzeitig auch Beteiligungsmöglichkeiten für die Mitar-
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beiterinnen und Mitarbeiter vorhan-
den sind und unterstützt werden.
Transparenz seitens der Einrich-
tungsleitung gegenüber den Fach-
kräften sowie seitens der Fachkräfte
gegenüber den Kindern und Jugend-
lichen trägt erfahrungsgemäß posi-
tiv zur Sache bei, ebenso wie eine
gemischt-geschlechtliche Besetzung
von Partizipationsgremien.

Schwierigkeiten bereitet den Fach-
kräften im Alltag immer wieder die
„Null-Bock-Stimmung“ mancher Ju-
gendlicher. Die passive Haltung der
Kinder und Jugendlichen stellt regel-
mäßig eine Herausforderung für die
Fachkräfte dar und führt mitunter
auch zu Frustration. Ein sehr sensi-
bles Thema aber auch grundsätzli-
ches Dilemma, in dem Vertrauens-
erzieher immer wieder stecken, sind
der Spagat und der Rollenkonflikt
bezüglich Schweigepflicht und
Schutzauftrag. Diese kommen dann
zum Vorschein, wenn sich Kinder

oder Jugendliche vertrauensvoll an ihre Bezugsbetreuerinnen und -betreuer wenden
und möglicherweise von Gefährdungen berichten; Informationen, die das Personal
unter Umständen an die Leitung und/oder das Jugendamt weitergeben muss. 
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Zur Partizipation gehört harte Arbeit…

… aber zum Glück auch viel Spaß!
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Und ebenso anspruchsvoll ist es für die Profis, wenn Kinder und Jugendliche ihre
Sexualität leben möchten. Das Thema sei so alt wie die Menschheit, aber in Einrich-
tungen der Jugendhilfe müsse es noch intensiver besprochen werden. 

Der Workshop ging auch auf die Neufassung des § 45 SGB VIII ein, wonach Partizipa-
tionsmöglichkeiten, ein Beschwerdemanagement und Maßnahmen zur Qualitätsent-
wicklung und -sicherung in der Konzeption der Einrichtung hinterlegt sein und auch
gelebt werden müssen.
Weiterhin wurden Fortbildungsangebote zum Thema Partizipation für (neu eingestie-
gene) Fachkräfte gefordert und, dass das Bayerische Landesjugendamt eine Muster-
satzung für einen Heimrat zur Verfügung stellt. 
Die Fachkräfte äußerten auch selbstkritisch die Meinung, dass die eigene Haltung
durchaus noch beteiligungsfreundlicher werden könnte und, dass sie dabei auch auf
die Unterstützung der Einrichtungsleitung angewiesen seien. Die Leitung spiele bei
der Verwirklichung von Beteiligungsstrukturen eine zentrale Rolle.

Nach einem weiteren intensiven Tag war die Gruppe froh, dass zwei Jugendliche
neben der intensiven thematischen Arbeit für alle gegrillt haben. Anschließend lie-
ßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Abend gemütlich am Lagerfeuer aus-
klingen.

Am Freitagvormittag ging es nach
einer kurzen Präsentation der Ergeb-
nisse aus den Workshops vom Vor-
tag in die entscheidende letzte
Runde. Zunächst freuten wir uns, un-
sere Gäste Ingobert Roith von der
Regierung der Oberpfalz und Mit-
glied des Ad-hoc-Ausschusses und
Stefanie Krüger, Leiterin des Landes-
jugendamts, begrüßen zu können.
Bernhard Zapf vom Diakonischen
Werk Bayern und Vorsitzender des
Ad-hoc-Ausschusses unterstützte die
Moderation des großen Abschluss-
plenums.
Neben einer großen Zufriedenheit
aller Beteiligten mit IPSHEIM! als
jährliche Landestagung für Partizipa-
tion in der stationären Jugendhilfe
fanden die Planungen und Vorberei-
tungen für einen Landesheimrat
Bayern sowohl bei den Kindern und
Jugendlichen als auch bei den Fach-
kräften großen Anklang. Bei der ge-
meinsamen Überlegung, wie der
Landesheimrat aufgebaut werden
sollte, konnten wiederum die Fach-
kräfte aus Hessen wertvolle Tipps

geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragten sich, wie „wir“ in Zukunft mög-
lichst viele Einrichtungen erreichen können. Es wäre gut, wenn alle Einrichtungen an
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IPSHEIM! teilnehmen würden. Allein aufgrund der zur Verfügung stehenden Kapazi-
tät auf der Burg Hoheneck ist dieser Wunsch leider nicht zu verwirklichen. 
Dennoch müssen wir natürlich daran arbeiten, dass möglichst viele von IPSHEIM!
und dem geplanten Landesheimrat erfahren. Dazu braucht es entsprechende Öffent-
lichkeitsarbeit. Das Internet bietet sich an. Facebook? Für eine Behörde wie das Lan-
desjugendamt sicher schwierig. Dennoch müssen alle Möglichkeiten geprüft und
Wege gefunden werden. Ein möglichst kompletter E-Mail-Verteiler aller Einrichtun-
gen, die sich für IPSHEIM! interessieren, wäre ein guter erster Schritt. Ausführlichere
Informationen auf der Homepage des Landesjugendamts müssten bald folgen.
Aus dieser Informationsarbeit kann und soll auch eine bessere Vernetzung der Ein-
richtungen entstehen. 
Zudem stellte die Gruppe fest: Die Zeit verging wieder wie im Flug. Wenn im nächs-
ten Jahr der Landesheimrat zum ersten Mal gewählt werden soll, braucht es mehr
Zeit, um sich kennen zu lernen und die Wahl vor- und nachbereiten zu können. So,
wie es momentan – zum Redaktionsschluss dieses Mitteilungsblatts – aussieht, kann
IPSHEIM III! 2013 tatsächlich vier Tage auf der Burg Hoheneck stattfinden. 

Und ja: Die Diskussion über Partizipation mit älteren Jugendlichen und Erwachsenen
kann Kinder ganz schön anstrengen – schon allein aufgrund der zahlreichen Fremd-
wörter… Kurz gesagt, müssen auch wir in Zukunft darauf achten, dass IPSHEIM! und
der Landesheimrat so gestaltet werden, dass Kinder mit ihren eigenen Ansätzen und
Wegen ohne Hürden mitdenken, -reden, -planen und -entscheiden können – ggf.
auch im Rahmen von Angeboten, die nur für die beteiligten Kinder durchgeführt werden.
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Zwei, die sich einen Landesheimrat Bayern 
wünschen: Stefanie Krüger…

… und Bernhard Zapf. 
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Früh ist klar: Viele wollen an den Vorbereitungen zum Landesheimrat mitwirken. Die
Fachkräfte fragen sich, ob sie die Zeit dafür aufbringen können. Die Kinder und Ju-
gendlichen fragen sich das auch und vor allem, ob sie sich das zutrauen. Der Landes-
heimrat Hessen beruhigt: Natürlich ist das alles anspruchsvoll. Aber man wächst in
die Aufgabe hinein und hat Unterstützung, von den Fachkräften, vom Landesjugend-
amt.
Die Gruppe ist sich einig, dass es der richtige Weg ist, gemeinsam weiter am Landes-
heimrat zu arbeiten. Das heißt, dass eine Pilotgruppe gegründet wird, die IPSHEIM III!
und die Wahl des Landesheimrats vorbereitet. Die Bedingungen für diese Pilot-
gruppe stehen allerdings noch nicht fest, sie können jedoch zu einem guten Teil ge-
meinsam entwickelt werden. Auf jeden Fall können diejenigen, die sich engagieren,
auch davon profitieren. Vielleicht ist es für manche eine gute Vorbereitung für eine
spätere Aufgabe bzw. Funktion im Landesheimrat.
Letztendlich ist am Ende von IPSHEIM II! eine sehr viel größere Pilotgruppe entstan-
den, als erwartet wurde. Das große Interesse am Landesheimrat und an einer Mitwir-
kung daran, hat uns riesig gefreut. Insgesamt möchten sich 22 Kinder und Jugend-
liche und 17 Fachkräfte engagieren. Es ist leider klar, dass sich nicht alle zeitlichen
Wünsche und Zwänge unter einen Hut bringen lassen werden, wir hoffen allerdings,
dass wir uns bald möglichst vollzählig wiedersehen werden.
Zwischenzeitlich steht fest, dass das erste Treffen der Pilotgruppe im November 2012
in Rummelsberg stattfinden wird. Kinder, Jugendliche und Fachkräfte werden sich
dann in Arbeitsgruppen mit der Diskussion um die Wahlkriterien und mit der Erstel-
lung einer Wahlordnung für die Urwahl des Landesheimrats im Juli 2013 befassen.
Weitere Themen werden die Vernetzung der Einrichtungen untereinander und die
Klärung des weiteren Fortbildungs- und Unterstützungsbedarfs sein. Die Inhalte der
weiteren Treffen der Pilotgruppe werden dann die konkrete Vorbereitung der Urwahl
und der dritten IPSHEIM!-Tagung in 2013 sowie die Öffentlichkeitsarbeit für die Kin-
der- und Jugendvertretung auf Landesebene sein.
Die hohe Motivation und engagierte Mitwirkung der Kinder, Jugendlichen und Fach-
kräfte ließ IPSHEIM II! zu einem großen Erfolg werden. Die Veranstaltung war durch
eine tolle Stimmung, einen wertschätzenden und sensiblen Umgang miteinander
und eine Begegnung auf Augenhöhe geprägt.
Wie bei IPSHEIM I! wurde deutlich, dass Partizipation in Einrichtungen der Jugend-
hilfe viel Arbeit ist, manchmal viel Spaß macht, manchmal anstrengt und frustriert,
manchmal sehr erfolgreich ist und manchmal leider auch nicht. Aber alle sind sich
einig: Sie ist wichtig, und dafür tun wir etwas! Soviel in den letzten Jahren erreicht
worden ist, es bleibt immer noch viel zu tun. Und manche Dinge müssen scheinbar
immer wieder in Angriff genommen werden. Partizipation ist kein Selbstläufer, son-
dern muss – in Teilen – immer wieder von vorne begonnen, besprochen, ausgehan-
delt und umgesetzt werden. 
Der Weg vor Ort in den Einrichtungen und auch auf Landesebene scheint der richtige
zu sein. Insofern freuen wir uns auf die weiteren Schritte: Die Treffen der Pilotgruppe
und im Sommer 2013 auf IPSHEIM III! 

Stefanie Zeh-Hauswald, Stefan Rösler

Bei Fragen zu IPSHEIM! und zum Landesheimrat Bayern stehen Ihnen zur Verfügung:
Stefanie Zeh-Hauswald, Tel.: 089/1261-2862, Email: stefanie.zeh-hauswald@zbfs-blja.bayern.de,
Stefan Rösler, Tel.: 089/1261-2697, Email: stefan.roesler@zbfs-blja.bayern.de
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